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Bericht 
des Ausschusses für Arbeit und Soziales 

über die Regierungsvorlage (387 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Betriebspensionsgesetz (BPG), das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG), 

das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (IESG), das Bauarbeiter- Urlaubs- und 
Abfertigungsgesetz und das Arbeitsverfassungsgesetz geändert werden 

Die im Art. 1 der gegenständlichen Regierungsvorlage enthaltene Novelle zum 1990 geschaffenen 
Betriebspensionsgesetz berücksichtigt die bisher in der Praxis gewonnenen Erkenntnisse bei der Anwen-
dung des Gesetzes. Von den vorgeschlagenen Verbesserungsmaßnahmen sind besonders hervorzuheben: 
 – Straffung der Bestimmungen zum Geltungsbereich für Zusagen von Gebietskörperschaften; 
 – Entfall der bescheidmäßigen Genehmigungspflicht von Vertragsmustern; 
 – in Teilbereichen Einbeziehung des Kollektivvertrages als arbeitsrechtliche Grundlagenvereinba-

rung neben der Betriebsvereinbarung und der Einzelvereinbarung nach einem Vertragsmuster; 
 – Ergänzung und Präzisierung der Unverfallbarkeitsbestimmung bei Pensionskassenzusagen; 
 – Vereinfachung der Berechnung des Unverfallbarkeitsbetrages bei direkten Leistungszusagen 

durch Einführung des Teilwertverfahrens; 
 – Überarbeitung der Bestimmungen zur Wertpapierdeckung. 

Weiters sind in den in der Regierungsvorlage enthaltenen Novellen zum IESG und AVRAG Anpas-
sungsmaßnahmen und Klarstellungen vorgesehen. 

Ferner sind in der erwähnten Novelle zum IESG und im BUAG folgende Änderungen vorgesehen, 
die mit den Änderungen im Betriebspensionsrecht in keinem Zusammenhang stehen, aber zur Vermei-
dung einer zweimaligen Novellierung des IESG mit demselben Inkrafttretenstermin 1. Jänner 1997 in den 
Entwurf aufgenommen wurden: 
 – Einbau der bisherigen Übergangsregelung (Anmerkung: diese erfolgte außerhalb des IESG) 

betreffend den Ersatz der Abfertigungszahlungen der BUAK durch IAG-Fonds an Bauarbeiter bei 
Insolvenz ihres letzten Arbeitsgebers im Baubereich – ins IESG als Dauerrecht. 

 – Gleichzeitig Beibehaltung der bisherigen Übergangsregelung, daß die Arbeitgeber im Baubereich 
den IAG-Zuschlag in selber Höhe zu zahlen haben wie die anderen Arbeitgeber. 

 – Aufhebung der obsolet gewordenen Regelungen über die mögliche Darlehensgewährung an Ar-
beitgeber, die Arbeiter beschäftigt haben, anläßlich der Einführung der Arbeiterabfertigung, da 
solche Darlehen nur für Abfertigungen gewährt werden konnten, die bis Ende 1986 entstanden 
sind. 

 – Anpassung eines Gesetzeszitates infolge einer ASVG-Änderung. 

Schließlich enthält die Novellierung des BUAG Änderungen, die wegen der Überleitung in das 
IESG – der bisherigen Übergangsregelung bezüglich der Refundierung der Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungskasse von im Insolvenzfall geleisteten Abfertigung notwendig sind. 

Die in der Regierungsvorlage enthaltene Novellierung des Arbeitsverfassungsgesetzes soll der Klar-
stellung des Zitates in dieser Regelung zu der rechtlichen Grundlage für die zu bildende Wertpapierde-
ckung dienen; aus § 14 Abs. 7 EStG 1988 ist lediglich das Ausmaß der Wertpapierdeckung abzuleiten. 
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Der Ausschuß für Arbeit und Soziales hat die gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sitzung 
am 21. November 1996 in Verhandlung genommen. Berichterstatterin im Ausschuß war die Abgeordnete 
Ridi S t e i b l. 

An der Debatte beteiligten sich die Abgeordneten Dr. Volker K i e r, Sigisbert D o l i n s c h e k, Dr. 
Gottfried F e u r s t e i n, Josef M e i s i n g e r, Mag. Herbert H a u p t, Karl Ö l l i n g e r sowie der Bundesmi-
nister für Arbeit und Soziales Franz H u ms. 

Von den Abgeordneten Annemarie R e i t s a me r und Dr. Gottfried F e u r s t e i n wurden zwei Abän-
derungsanträge gestellt, wovon der eine eine Abänderung des § 17a Abs. 9 in Art. 3 Z 9 und der andere 
eine Abänderung des Einleitungssatzes zu Art. 5 sowie eine Anfügung eines Art. 6 betraf. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvorlage unter Berücksichtigung der oberwähnten Abän-
derungsanträge der Abgeordneten Annemarie R e i t s a me r und Dr. Gottfried F e u r s t e i n einstimmig 
angenommen. 

Zu den Abänderungen und Ergänzungen gegenüber der Regierungsvorlage wird folgendes bemerkt: 
Zu Art. 3 Z 9: 

„Zur verfassungsgemäßen Sicherstellung des von den Arbeitgebern gemäß § 12 Abs. 1 Z 4 IESG in 
der Fassung der gegenständlichen Regierungsvorlage für 1997 zu entrichtenden Beitrages soll aus-
nahmsweise anstelle der diesbezüglichen Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales diese 
Beitragsfestsetzung durch Gesetz erfolgen. Dies deshalb, da erst nach Beschlußfassung dieser Regie-
rungsvorlage als Bundesgesetz die Verordnung durch den Bundesminister für Arbeit und Soziales erlas-
sen und erst nach erfolgter Kundmachung des Bundesgesetzes selbst im Bundesgesetzblatt verlautbart 
werden darf. Aus heutiger Sicht ist durch diese Umstände aber die rechtzeitige Verlautbarung noch im 
Laufe des Jahres 1996 nicht gewährleistet. 

Der Beitragssatz selbst soll unverändert wie für 1996 0,7 vH betragen. Unter Zugrundelegen eines 
gleichbleibenden Ausgabenvolumens des Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds ist unbeschadet von allfälligen im 
Jahre 1997 Platz greifenden Änderungen des IESG jedenfalls mit einer Rückführung der Schulden des 
Fonds auf etwa 5,1 Milliarden S mit Ende des Jahres 1997 zu rechnen.“ 
Zu Art. 5 und 6: 
„Zu Z 1 (Einleitungsatz zu Art. 5): 

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Regierungsvorlage war die Bundesgesetzblatt-Nummer der letzten 
Änderung der Arbeitsverfassungsgesetzes noch nicht bekannt. Diese Änderung wurde als Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 601/1996 am 31. Oktober 1996 kundgemacht. 

Zu Z 2 (Anfügung eines Art. 6): 
Die Änderung des Artikels V Abs. 5 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 282/1990 (Übergangsbe- 

stimmung zu dem als Artikel I des genannten Bundesgesetzes enthaltenen Betriebspensionsgesetz) dient 
der Klarstellung und damit der Rechtssicherheit. 

Aus Artikel V Abs. 3 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 282/1990 ergibt sich, daß Anwartschaften aus 
direkten Leistungszusagen, die vor dem 1. Juli 1990 erteilt wurden, ab dem 1. Juli 1990 nach dem Be-
triebspensionsgesetz gesichert sind. In § 7 Betriebspensionsgesetz tritt mit der Novelle eine Änderung in 
den Berechungsvorschriften des Unverfallbarkeitsbetrages insoweit ein, als nunmehr das Teilwertverfah-
ren anstelle des Gegenwartsverfahrens für alle dem Betriebspensionsgesetz unterliegenden Anwartschaf-
ten vorgeschrieben ist. § 7 Abs. 2b Betriebspensionsgesetz enthält eine Vergleichsrechnung zum Schutz 
älterer Arbeitnehmer. Durch diese Regelungen ist dem Artikel V Abs. 5 des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 282/1990 materiell derogiert. 

Um jedoch allfälligen Fehlinterpretationen zuvorzukommen und damit Rechtsstreitigkeiten vorzu-
beugen ist eine Klarstellung als formelle Derogation durch die Änderung des Artikels V Abs. 5 leg. cit. 
angezeigt. Diese Änderung tritt gleichzeitig mit der Änderung des Betriebspensionsgesetzes (1. Jänner 
1997) in Kraft.“ 

Ein vom Abgeordneten Dr. Volker K i e r eingebrachter Abänderungsantrag fand keine Mehrheit. 
Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für Arbeit und Soziales somit den An t r a g, der 

Nationalrat wolle dem a n g e s c h l o s s e n e n Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 
Wien, 1996 11 21 

 Ridi Steibl Annemarie Reitsamer 
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 Berichterstatterin Obfrau 
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Bundesgesetz, mit dem das Betriebspensionsgesetz (BPG), das Arbeitsvertragsrechts-

Anpassungsgesetz (AVRAG), das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (IESG), das 
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz und das Arbeitsverfassungsgesetz 

geändert werden 
Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Betriebspensionsgesetzes 

Das Betriebspensionsgesetz (BPG), BGBl. Nr. 282/1990, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 335/1993, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 3 lautet: 
„(3) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für Leistungszusagen und Leistungen 

 1. im Rahmen von Arbeitsverhältnissen der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter, im Sinne des 
Landarbeitsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 287; 

 2. auf Grund der Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBl. Nr. 298; 
 3. die vom Arbeitgeber unmittelbar zu erfüllen, jederzeit ohne Angabe von Gründen widerruflich 

sind und keinen Rechtsanspruch auf Leistungen vorsehen.“ 
2. § 3 lautet: 
,,§ 3. (1) Die Errichtung einer betrieblichen Pensionskasse oder der Beitritt zu einer betrieblichen 

oder überbetrieblichen Pensionskasse bedarf mit Ausnahme der in Abs. 2 genannten Fälle nach Maßgabe 
des § 9 Z 8 und § 15 Abs. 4 des Pensionskassengesetzes, BGBl. Nr. 281/1990, zur Rechtswirksamkeit 
des Abschlusses einer Betriebsvereinbarung oder in den Fällen des Abs. 1a eines Kollektivvertrages. 
Kollektivvertrag oder Betriebsvereinbarung haben jedenfalls zu regeln: 
 1. Die Mitwirkung der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten an der Verwaltung der Pensions-

kasse; 
 2. das Leistungsrecht, dazu gehören insbesondere die Ansprüche der Anwartschafts- und Leistungs-

berechtigten; die Höhe der vom Arbeitgeber zu entrichtenden Beiträge, die im Falle beitragsori-
entierter Vereinbarungen mit der Pensionskasse betragsmäßig oder in fester Relation zu laufenden 
Entgelten oder Entgeltbestandteilen festzulegen sind; zusätzlich können variable Beiträge bis zur 
Höhe der vom Arbeitgeber verpflichtend zu entrichtenden Beiträgen vorgesehen werden; die all-
fällige Verpflichtung des Arbeitgebers zur Beitragsanpassung bei Auftreten von zusätzlichen De-
ckungserfordernissen; 

 3. die Voraussetzungen und die Rechtswirkungen der Auflösung einer betrieblichen Pensionskasse, 
wobei der Sicherung der Ansprüche der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten der Vorrang 
vor anderen Leistungen der Kasse zu geben ist; die Voraussetzungen für die Arbeitgeberkündi-
gung des Pensionskassenvertrages gemäß § 17 PKG und die Rechtswirkungen dieser Kündigung 
hinsichtlich der Ansprüche der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten. 

(1a) Eine Pensionskassenregelung kann in einem Kollektivvertrag vorgesehen werden, wenn 
 1. ein Kollektivvertrag zum Stichtag 1. Jänner 1997 eine betriebliche Alters(Hinterbliebenen)ver- 

sorgung vorsieht, oder 
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 2. eine solche für einen nicht dem II. Teil des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974, un-
terliegenden Betrieb (oder ein Unternehmen) getroffen werden soll. 

(1b) Bei 
 1. Wegfall der kollektivvertraglichen Pensionskassenzusage durch Wechsel der Kollektivvertrags-

angehörigkeit oder 
 2. Erlöschen des Kollektivvertrages durch Kündigung 
werden die Regelungen des Kollektivvertrages über eine Pensionskassenzusage Inhalt des Arbeitsvertra-
ges des Anwartschaftsberechtigten. 

(1c) Bei sonstigem Erlöschen des Kollektivvertrages bleibt dem Anwartschaftsberechtigten die bis 
zur Beendigung seiner Nachwirkung (§ 13 ArbVG) erworbene Anwartschaft aus der Pensionskassenzu-
sage erhalten, wobei der Anwartschaftsberechtigte zum Zeitpunkt der Beendigung der Nachwirkung die-
selben Rechte (§ 6 Abs. 3) wie bei Widerruf der Beitragsleistung durch den Arbeitgeber hat. 

(2) Für Arbeitnehmer, die von keinem Betriebsrat vertreten sind oder für die kein Kollektivvertrag 
(im Sinne der Abs. 1 und 1a) gilt, bedarf der Beitritt zu einer Pensionskasse des vorherigen Abschlusses 
einer Vereinbarung mit dem Arbeitgeber, die nach einem Vertragsmuster unter Berücksichtigung des 
§ 18 zu gestalten ist. Dieses Vertragsmuster hat die in Abs. 1 genannten Angelegenheiten zu regeln. 

(3) Werden Ansprüche ehemaliger Arbeitnehmer aus direkten Leistungszusagen auf eine Pensions-
kasse übertragen, ist Abs. 2 anzuwenden. 

(4) Hat sich der Arbeitnehmer verpflichtet, eigene Beiträge zu leisten, kann er seine Beitragsleistung 
jederzeit einstellen oder für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren aussetzen oder einschränken. Der 
Arbeitnehmer kann seine Beitragsleistung auch dann einstellen, aussetzen oder einschränken, wenn der 
Arbeitgeber eine entsprechende Änderung seiner Beitragsleistung zulässigerweise vornimmt (§ 6). Die 
Beiträge des Arbeitnehmers dürfen die Summe der jährlichen Beiträge des Arbeitgebers nicht überstei-
gen, ausgenommen in den in § 6 genannten Fällen oder in den Fällen, in denen der Arbeitnehmer zusätz-
lich zu einer leistungsorientierten Zusage des Arbeitgebers eigene Beiträge (beitragsorientiert) leistet und 
die Beiträge des Arbeitgebers sich zulässigerweise vermindern, ohne daß die Zusage verändert wird.“ 

3. § 4 lautet: 

„§ 4. Die Abtretung oder Verpfändung von Anwartschaften im Sinne der §§ 5 und 6 ist rechtsun-
wirksam. Für die Pfändung gilt die Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896.“ 

4. § 5 lautet: 

„§ 5. (1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor Eintritt des Leistungsfalles wird die aus eige-
nen Beiträgen des Arbeitnehmers und Beiträgen des Arbeitgebers an eine Pensionskasse bisher erworbe-
ne Anwartschaft auf Alters- und Hinterbliebenenversorgung unverfallbar. In der Vereinbarung nach § 3 
kann vorgesehen werden, daß die aus Arbeitgeberbeiträgen erworbene Anwartschaft erst nach Ablauf 
eines Zeitraumes von höchstens fünf Jahren nach Beginn der Beitragszahlung des Arbeitgebers an die 
Pensionskasse unverfallbar wird. Diese Frist gilt nicht, wenn im Zeitpunkt einer allfälligen Übertragung 
einer Anwartschaft in die Pensionskasse bereits ein Rechtsanspruch auf diese Anwartschaft besteht oder 
die Beendigung des Arbeitsverhältnisses infolge der Insolvenz des Arbeitgebers oder infolge einer Be-
triebsstillegung erfolgt oder wenn im Zuge der Übertragung eines Unternehmens, Betriebes oder Be-
triebsteiles der neue Arbeitgeber eine Fortzahlung der Beiträge verweigert. 

(1a) Aus der unverfallbaren Anwartschaft (Abs. 1) ist ein Unverfallbarkeitsbetrag zu errechnen. Die-
ser entspricht der auf Grund des Risikos des Alters und des Todes geschäftsplanmäßig zu bildenden De-
ckungsrückstellung (die dieser Berechnung zugrunde zu legende Deckungsrückstellung hat nur Verände-
rungen des Entgelts bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu berücksichtigen) und 
darf ab dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 nicht geringer sein 
 1. bei individueller Führung der Schwankungsrückstellung (§§ 24 und 24a PKG) als das Maximum 

aus der Deckungsrückstellung abzüglich der Verwaltungskosten für die Leistung des Unverfall-
barkeitsbetrages und 95% der dem Anwartschaftsberechtigten zugeordneten Deckungsrückstel-
lung zuzüglich 95% des Anteils an der Schwankungsrückstellung, oder 

 2. bei globaler Führung der Schwankungsrückstellung (§§ 24 und 24a PKG) als 100% der dem 
Anwartschaftsberechtigten zugeordneten Deckungsrückstellung. 

(1b) Eine Änderung der Berechnung des Unverfallbarkeitsbetrages bedarf jedenfalls einer Änderung 
des Kollektivvertrages, der Betriebsvereinbarung oder der Vereinbarung laut Vertragsmuster. 

470 der Beilagen XX. GP - Volltext 5 von 12



6 470 der Beilagen 

 

(2) Der Arbeitnehmer kann nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
 1. die Umwandlung des Unverfallbarkeitsbetrages gemäß Abs. 1a in eine beitragsfrei gestellte An-

wartschaft verlangen; bei Eintritt des Leistungsfalles hat der Leistungsberechtigte gegen die Pen-
sionskasse einen Anspruch aus der beitragsfrei gestellten Anwartschaft; im Falle einer beitrags-
orientierten Zusage sind zusätzlich die anteiligen Veranlagungserträge und anteiligen versiche-
rungstechnischen Gewinne oder Verluste bis zum Leistungsfall zu berücksichtigen; 

 2. die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages gemäß Abs. 1a in die Pensionskasse oder in eine 
Gruppenrentenversicherung eines neuen Arbeitgebers oder in eine Rentenversicherung ohne 
Rückkaufsrecht verlangen; 

 3. die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages gemäß Abs. 1a in eine direkte Leistungszusage 
eines neuen Arbeitgebers verlangen, wenn ein Arbeitgeberwechsel unter Wahrung der Pensions-
ansprüche aus dem bisherigen Arbeitsverhältnis innerhalb eines Konzerns stattfindet; 

 4. die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages gemäß Abs. 1a in eine ausländische Altersversor-
gungseinrichtung verlangen, wenn der Arbeitnehmer seinen Arbeitsort dauernd ins Ausland ver-
legt; 

 5. die Fortsetzung nur mit eigenen Beiträgen verlangen, wenn auf Grund einer Leistungszusage 
mindestens fünf Jahre Beiträge geleistet wurden, oder wenn ein Arbeitgeberwechsel innerhalb ei-
nes Konzerns stattfindet. 

(3) Gibt der Arbeitnehmer binnen sechs Monaten keine Erklärung über die Verwendung seines Un-
verfallbarkeitsbetrages gemäß Abs. 1a ab, ist dieser in eine beitragsfrei gestellte Anwartschaft (Abs. 2 
Z 1) umzuwandeln. Verlangt der Arbeitnehmer zu einem späteren Zeitpunkt die Übertragung dieser An-
wartschaft in die Pensionskasse eines neuen Arbeitgebers, in eine Gruppenrentenversicherung eines neu-
en Arbeitgebers oder in eine ausländische Altersversorgungseinrichtung (Abs. 2 Z 4), ist die Anwart-
schaft neuerlich in einen Unverfallbarkeitsbetrag umzuwandeln. Dieser berechnet sich bei einer beitrags-
orientierten Zusage unter Berücksichtigung der anteiligen Veranlagungserträge und anteiligen versiche-
rungstechnischen Gewinne oder Verluste bis zum Zeitpunkt der Übertragung nach denselben Rechenre-
geln, die bei der Berechnung des Unverfallbarkeitsbetrages bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
zugrunde zu legen waren. 

(4) Sofern der Unverfallbarkeitsbetrag gemäß Abs. 1a im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses den sich aus § 1 Abs. 2 und 2a PKG jeweils ergebenden Betrag nicht übersteigt, kann der Ar-
beitnehmer abgefunden werden; über sein Verlangen ist er abzufinden.“ 

5. § 6 lautet: 
„§ 6. (1) Der Arbeitgeber kann die laufenden Beitragsleistungen nur dann einstellen (Widerruf), 

wenn 
 1. dies im Kollektivvertrag, in der Betriebsvereinbarung oder im Vertragsmuster vorgesehen ist, 
 2. sich die wirtschaftliche Lage des Unternehmens nachhaltig so wesentlich verschlechtert, daß die 

Aufrechterhaltung der zugesagten Leistung eine Gefährdung des Weiterbestandes des Unterneh-
mens zur Folge hätte und 

 3. in Betrieben, in denen ein zuständiger Betriebsrat besteht, mindestens drei Monate vor dem Ein-
stellen der Beitragsleistung eine Beratung mit diesem Betriebsrat erfolgt ist. Zu dieser Beratung 
kann der Betriebsrat eine fachkundige Person beiziehen, die über alle ihr bekannt gewordenen 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse Verschwiegenheit zu bewahren hat. 

(2) Widerruft der Arbeitgeber, so bleibt dem Arbeitnehmer die bisher erworbene Anwartschaft er-
halten. Im Zeitpunkt des Widerrufs ist ein Unverfallbarkeitsbetrag nach denselben Rechenregeln wie nach 
§ 5 Abs. 1a zu errechnen, wobei jedoch eine allfällige Unverfallbarkeitsfrist unbeachtlich ist. 

(3) Der Arbeitnehmer kann nach Widerruf 
 1. die Umwandlung des Unverfallbarkeitsbetrages gemäß Abs. 2 in eine beitragsfrei gestellte An-

wartschaft verlangen; bei Eintritt des Leistungsfalles hat der Leistungsberechtigte gegen die Pen-
sionskasse einen Anspruch, der sich aus der beitragsfrei gestellten Anwartschaft, im Falle einer 
beitragsorientierten Zusage unter Berücksichtigung der anteiligen Veranlagungserträge und antei-
ligen versicherungstechnischen Gewinne oder Verluste bis zum Leistungsfall ergibt; 

 2. die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages gemäß Abs. 2 in eine Rentenversicherung ohne 
Rückkaufsrecht verlangen; 

 3. die Fortsetzung nur mit eigenen Beiträgen verlangen. 
(4) Gibt der Arbeitnehmer binnen sechs Monaten keine Erklärung über die Verwendung seines Un-

verfallbarkeitsbetrages gemäß Abs. 2 ab, gilt § 5 Abs. 3. 
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(5) Sofern der Unverfallbarkeitsbetrag gemäß Abs. 2 im Zeitpunkt des Widerrufs den sich aus § 1 
Abs. 2 und 2a PKG jeweils ergebenden Betrag nicht übersteigt, kann der Arbeitnehmer abgefunden wer-
den; über sein Verlangen ist er abzufinden. 

(6) Der Arbeitgeber kann die laufenden Beitragsleistungen nur dann und so lange aussetzen oder 
einschränken, als 
 1. dies im Kollektivvertrag, in der Betriebsvereinbarung oder im Vertragsmuster vorgesehen ist, 
 2. zwingende wirtschaftliche Gründe vorliegen und 
 3. in Betrieben, in denen ein zuständiger Betriebsrat besteht, mindestens drei Monate vor dem Aus-

setzen oder Einschränken der Beitragsleistung eine Beratung mit diesem Betriebsrat erfolgt ist. 
Zu dieser Beratung kann der Betriebsrat eine fachkundige Person beiziehen, die über alle ihr be-
kannt gewordenen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse Verschwiegenheit zu bewahren hat. 

(7) Werden Beiträge des Arbeitgebers ausgesetzt oder eingeschränkt, so kann der Arbeitnehmer für 
denselben Zeitraum 
 1. seine Beiträge aussetzen oder im selben Ausmaß einschränken, 
 2. seine Beiträge in der bisherigen Höhe weiterzahlen oder 
 3. auch die Beiträge des Arbeitgebers übernehmen. 

(8) Durch Aussetzen oder Einschränken der Beiträge des Arbeitgebers oder Arbeitnehmers wird der 
Ablauf der Unverfallbarkeitsfrist (§ 5 Abs. 1 Satz 2) nicht berührt.“ 

6. § 7 lautet: 

„§ 7. (1) Mangels einer für den Arbeitnehmer günstigeren Vereinbarung wird bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses die aus einer direkten Leistungszusage erworbene Anwartschaft für die Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung unverfallbar, wenn 
 1. das Arbeitsverhältnis nicht durch Kündigung seitens des Arbeitnehmers, durch Entlassung aus 

Verschulden des Arbeitnehmers oder unbegründeten vorzeitigen Austritt endet, 
 2. seit Erteilung der Leistungszusage fünf Jahre vergangen sind, und 
 3. sofern eine fünf Jahre übersteigende Wartezeit zulässig vereinbart wurde, diese abgelaufen ist. 

(2) Der Rechtsanspruch auf eine Versorgungsleistung kann vom Ablauf einer Frist seit Erteilung der 
Leistungszusage (Wartezeit) abhängig gemacht werden. Diese Wartezeit darf bei Zusagen zur Alters-, 
Hinterbliebenen- und Invaliditätsversorgung den Zeitraum von zehn Jahren seit Erteilung der Leistungs-
zusage, beruht die Invalidität jedoch auf Arbeitsunfall oder Berufskrankheit, den Zeitraum von fünf Jah-
ren nicht übersteigen. 

(2a) Der Unverfallbarkeitsbetrag errechnet sich, sofern im folgenden nicht anderes bestimmt ist, 
nach dem Teilwertverfahren und den bei der Bildung der Rückstellung anzuwendenden versicherungsma-
thematischen Grundsätzen; für die Berechnung ist einerseits das Alter zum Zeitpunkt der Erteilung der 
Zusage, andererseits das Anfallsalter heranzuziehen; der Rechnungszinssatz beträgt 7%; bei dieser Be-
rechnung sind Veränderungen des Entgelts nur bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses zu berücksichtigen. Auch wenn in der Leistungszusage eine Berufsunfähigkeitspension (Invaliditäts-
pension) vorgesehen ist, ist bei der Berechnung des Unverfallbarkeitsbetrages nur die Anwartschaft auf 
Alterspension bzw. vorzeitige Alterspension (unabhängig davon, ob der Anspruchsberechtigte das An-
fallsalter als Aktiver, Invalider oder Alterspensionist erreicht) und die Anwartschaft auf Hinterbliebenen-
pension (unabhängig davon, ob der Anspruchsberechtigte als Aktiver, Invalider oder Alterspensionist 
verstirbt) zu berücksichtigen. 

(2b) Bis 1. Juli 2000 ist für Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis frühestens fünf Jahre vor Errei-
chen des in der Leistungszusage festgelegten Pensionsanfallsalters endet, eine Vergleichsrechnung zwi-
schen den Berechnungsvorschriften des § 7 Abs. 3 Z 1 BPG, in der Fassung des Artikels I des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 282/1990, und dem Teilwertverfahren nach Abs. 2a anzustellen. Diese Arbeitnehmer 
haben Anspruch auf den sich aus der Vergleichsrechnung ergebenden höheren Betrag. 

(3) Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann der Arbeitnehmer 
 1. die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages (gemäß Abs. 2a und 2b) in die Pensionskasse oder 

in eine Gruppenrentenversicherung eines neuen Arbeitgebers oder in eine Rentenversicherung 
ohne Rückkaufsrecht verlangen; ist der Arbeitnehmer noch Anwartschaftsberechtigter in der Pen-
sionskasse oder Gruppenrentenversicherung eines früheren Arbeitgebers, kann er die Übertragung 
des Unverfallbarkeitsbetrages in diese Pensionskasse oder Gruppenrentenversicherung verlangen; 
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 2. die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages (gemäß Abs. 2a und 2b) in die direkte Leistungs-
zusage eines neuen Arbeitgebers verlangen, wenn ein Arbeitgeberwechsel unter Wahrung der 
Pensionsansprüche aus dem bisherigen Arbeitsverhältnis stattfindet; 

 3. die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages (gemäß Abs. 2a und 2b) in eine ausländische Al-
tersversorgungseinrichtung verlangen, wenn der Arbeitnehmer seinen Arbeitsort dauernd ins Aus-
land verlegt; 

 4. die Erfüllung der Leistungszusage im Leistungsfall verlangen, wobei der Unverfallbarkeitsbetrag 
(gemäß Abs. 2a und 2b) in eine beitragsfrei gestellte Anwartschaft (Rechnungszinsfuß 6%) um-
zuwandeln ist; bei Eintritt des Leistungsfalles hat der Leistungsberechtigte einen Anspruch aus 
der beitragsfrei gestellten Anwartschaft, wobei eine allfällig vertraglich vereinbarte Valorisierung 
erst ab Eintritt des Leistungsfalles erfolgt. 

(3a) Ist in der Leistungszusage eine Berufsunfähigkeitspension (Invaliditätspension) vorgesehen, 
kann der ehemalige Arbeitnehmer bei Eintritt der Berufsunfähigkeit (Invalidität) eine Leistung aus der 
beitragsfrei gestellten Anwartschaft (Abs. 3 Z 4) verlangen. Diese Leistung ergibt sich aus der versiche-
rungsmathematischen Umwandlung der Rückstellung für die beitragsfrei gestellte Anwartschaft in eine 
sofort beginnende Berufsunfähigkeitspension (Invaliditätspension) unter Berücksichtigung der Hinter-
bliebenenansprüche. 

(4) Hat der Arbeitnehmer für den Erwerb einer Anwartschaft eigene Zahlungen geleistet, so werden 
diese Zahlungen einschließlich der darauf entfallenden Verzinsung durch den Rechnungszinsfuß in der 
Höhe von 6% jedenfalls unverfallbar und sind ihm auf Verlangen nach Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses zurückzuzahlen. 

(5) Gibt der Arbeitnehmer binnen sechs Monaten keine Erklärung über die Verwendung seines Un-
verfallbarkeitsbetrages ab, ist die Leistungszusage bei Eintritt des Leistungsfalles zu erfüllen (Abs. 3 
Z 4). 

(6) Sofern der Unverfallbarkeitsbetrag ungeachtet allfälliger Anteile aus eigenen Zahlungen des Ar-
beitnehmers im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses den sich aus § 1 Abs. 2 und 2a PKG 
jeweils ergebenden Betrag nicht übersteigt, kann der Arbeitnehmer abgefunden werden; über sein Ver-
langen ist er abzufinden. 

(6a) Als Forderung im Konkurs oder Ausgleich kann der Unverfallbarkeitsbetrag ohne betragliche 
Beschränkung ausbezahlt werden. 

(7) Die Abtretung oder Verpfändung von Anwartschaften im Sinne der §§ 7 und 8 ist rechtsunwirk-
sam. Für die Pfändung gilt die Exekutionsordnung.“ 

7. § 8 Abs. 2 bis 5 lautet: 

„(2) Dem Arbeitnehmer bleibt die seit Erteilung der Leistungszusage bis zum Widerruf erworbene 
Anwartschaft erhalten, wenn seit Erteilung der Leistungszusage fünf Jahre vergangen sind, und sofern 
eine fünf Jahre übersteigende Wartezeit (§ 7 Abs. 2) zulässig vereinbart wurde, diese abgelaufen ist. 

(3) Bei Eintritt des Leistungsfalles hat der Leistungsberechtigte einen Anspruch aus der im Zeitpunkt 
des Widerrufs beitragsfrei gestellten Anwartschaft (gemäß § 7 Abs. 2a und 2b), wobei eine allfällig ver-
traglich vereinbarte Valorisierung erst ab Eintritt des Leistungsfalles erfolgt. 

(4) Hat der Arbeitnehmer für den Erwerb einer Anwartschaft eigene Zahlungen geleistet, so werden 
diese Zahlungen einschließlich der darauf entfallenden Verzinsung durch den Rechnungszinsfuß in der 
Höhe von 6% jedenfalls unverfallbar und sind ihm auf Verlangen nach Widerruf zurückzuzahlen. 

(5) Sofern der Unverfallbarkeitsbetrag ungeachtet allfälliger Anteile aus eigenen Zahlungen des Ar-
beitnehmers im Zeitpunkt des Widerrufs den sich aus § 1 Abs. 2 und 2a PKG jeweils ergebenden Betrag 
nicht übersteigt, kann der Arbeitnehmer abgefunden werden; über sein Verlangen ist er abzufinden.“ 

8. § 9 vorletzter und letzter Halbsatz lauten: 

„soweit Leistungen durch Wertpapiere (§ 11) gedeckt sind, dürfen sie nicht ausgesetzt oder eingeschränkt 
werden; diese Wertpapiere dürfen weder verpfändet noch veräußert werden.“ 

9. § 11 lautet: 

„§ 11. (1) Sofern für direkte Leistungszusagen Pensionsrückstellungen nach § 211 Abs. 2 Handels-
gesetzbuch, dRGBl. Nr. 219/1897, zu bilden sind, sind diese in dem sich nach den Vorschriften des § 14 
Abs. 7 Einkommensteuergesetz 1988 unter Berücksichtigung des § 116 Abs. 4 EStG 1988 ergebenden 
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Ausmaß mit Wertpapieren zu decken. Die Wertpapiere bilden im Konkurs des Arbeitgebers eine zur 
Konkursmasse gehörende Sondermasse (§ 48 Abs. 1 der Konkursordnung) für die Ansprüche der An-
wartschafts- und Leistungsberechtigten aus einer direkten Leistungszusage. Die Ansprüche der Anwart-
schafts- und Leistungsberechtigten sind im Ausgleichsverfahren insoweit bevorrechtete Forderungen 
(§ 23 Abs. 1 der Ausgleichsordnung), als sie durch nach Satz 1 vorgeschriebene Wertpapiere zu decken 
oder soweit darüber hinaus Wertpapiere für diese Zwecke tatsächlich vorhanden sind. 

(2) Die Wertpapierdeckung darf nur zur Befriedigung der Ansprüche der Anwartschafts- und Leis-
tungsberechtigten aus der direkten Leistungszusage vermindert werden, wobei das in Abs. 1 geforderte 
Ausmaß nicht unterschritten werden darf. Die Wertpapiere im Sinne des Abs. 1 sind außer zur Befriedi-
gung der Ansprüche der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten der Exekution entzogen. 

(3) Im Falle einer Insolvenz des Arbeitgebers gebührt der Erlös aus der Veräußerung der Wertpapie-
re insoweit dem Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds, als die Ansprüche gegen den Arbeitgeber gemäß § 11 
Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (IESG), BGBl. Nr. 324/1977, auf den Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds 
übergehen. Der übrige Verkaufserlös steht den Anwartschafts- und Leistungsberechtigten, insoweit ihre 
Ansprüche nicht nach § 11 IESG auf den Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds übergehen, entsprechend der Hö-
he ihrer Unverfallbarkeitsbeträge oder Leistungsansprüche zu. 

(4) Die Wertpapiere im Sinne des Abs. 1 sind bei einer inländischen Bank, die zum Betrieb des De-
potgeschäftes berechtigt ist (§ 1 Abs. 1 Z 5 Bankwesengesetz, BGBl. Nr. 532/1993), zu verwahren.“ 

10. § 12 Abs. 2 lautet: 

„(2) Die Abtretung oder Verpfändung von Ansprüchen auf Versicherungsleistungen ist rechtsun-
wirksam. Für die Pfändung gilt die Exekutionsordnung.“ 

11. § 13 Abs. 3 lautet: 

„(3) Sofern der Rückkaufswert im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses den sich aus 
§ 1 Abs. 2 und 2a PKG jeweils ergebenden Betrag nicht übersteigt, ist dem Arbeitnehmer auf sein Ver-
langen der Rückkaufswert auszuzahlen.“ 

12. § 14 Abs. 3 lautet: 

„(3) Sofern der Rückkaufswert im Zeitpunkt des Widerrufs den sich aus § 1 Abs. 2 und 2a PKG je-
weils ergebenden Betrag nicht übersteigt, ist dem Arbeitnehmer auf sein Verlangen der Rückkaufswert 
auszuzahlen.“ 

13. Nach § 19 wird ein § 20 angefügt: 

„§ 20. (1) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes anhängige Verwaltungsverfahren 
nach § 3 Abs. 2 oder 3 in der Fassung des Artikels I des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 282/1990 sind nach 
der bisherigen Rechtslage weiterzuführen. 

(2) Die in diesem Bundesgesetz enthaltenen Verweise auf andere Bundesgesetze gelten als Verweis 
auf die jeweils geltende Fassung, soweit in den einzelnen Verweisen nicht auf eine bestimmte Fassung 
verwiesen wird. 

(3) Bei den in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen (zB Arbeit-
nehmer, Arbeitgeber, Anwartschaftsberechtigter) gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. 

(4) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 bestehende, für die 
Arbeitnehmer günstigere Regelungen in Betriebsvereinbarungen oder Einzelvereinbarungen für die Über-
tragung eines Unverfallbarkeitsbetrages gemäß § 5 Abs. 2 werden durch die Bestimmungen des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 nicht berührt, sofern diese Betriebsvereinbarungen (Einzelvereinbarung) 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 für den Arbeitnehmer gegolten 
haben (hat).“ 

14. Dem Artikel VI Abs. 1 Z 2 werden folgende Z 3 und 4 angefügt: 

 „3. § 1 Abs. 3, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8 Abs. 2 bis 5, § 9 letzter Halbsatz, § 11, § 12 Abs. 2, § 13 
Abs. 3, § 14 Abs. 3 und § 20 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten mit 
1. Jänner 1997 in Kraft. 

 4. Für Übertragungen gemäß § 48 PKG von Anwartschaften und Leistungsverpflichtungen aus di-
rekten Leistungszusagen in Kollektivverträgen tritt § 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. XXX/1996 rückwirkend mit 1. Juli 1996 in Kraft, wobei für bis zum 31. Dezember 1996 be-
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gonnene Übertragungen anstelle des Stichtages 1. Jänner 1997 im § 3 Abs. 1a der 1. Jänner 1996 
zu treten hat.“ 

Artikel 2 
Änderung des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes 

Das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG), BGBl. Nr. 459/1993, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 895/1995, wird wie folgt geändert: 

1. In § 5 Abs. 2 ist der Ausdruck „6,5%“ durch den Ausdruck „7%“ zu ersetzen. 
2. Dem § 14 Abs. 1 Z 2 wird folgende Z 3 angefügt: 

 „3. § 5 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt 
mit 1. Jänner 1997 in Kraft.“ 

Artikel 3 
Änderung des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes 

Das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (IESG), BGBl. Nr. 324/1977, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 297/1995, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 5 und 6 lauten: 
„(5) Besteht zum Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder zum Zeitpunkt eines Be-

schlusses nach § 1 Abs. 1 Z 3 bis 7 (Stichtag) 
 1. bereits ein Anspruch auf Zahlung einer Pension aus einer Leistungszusage gemäß § 2 Z 2 BPG in 

Verbindung mit Art. V Abs. 3 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 282/1990, so gebührt als Insolvenz-
Ausfallgeld für die nach dem Stichtag gebührenden Leistungen ausschließlich eine Zahlung in der 
Höhe von 24 Monatsbeträgen; 

 2. noch kein Anspruch auf Leistungen aus einer Leistungszusage gemäß § 2 Z 2 BPG in Verbindung 
mit Art. V Abs. 3 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 282/1990, so gebührt für den Unverfallbarkeits-
betrag gemäß § 7 Abs. 1 bis 2b BPG als Insolvenz-Ausfallgeld eine Zahlung in der Höhe von 24 
Monatsbeträgen, wobei sich die Höhe des Monatsbetrages aus dem Unverfallbarkeitsbetrag ent-
sprechend den Berechnungsvorschriften des § 7 Abs. 3 Z 4 BPG ergibt; unbeachtlich ist, ob eine 
Verfügung gemäß § 7 Abs. 3 Z 1 bis 3 BPG erfolgt oder die unverfallbare Anwartschaft gemäß 
§ 7 Abs. 6 BPG abgefunden wird; 

 3. ein Anspruch auf Leistung eines Abfindungsbetrages nach § 5 Abs. 2 Arbeitsvertragsrechts-
Anpassungsgesetz, BGBl. Nr. 459/1993, in der jeweils geltenden Fassung, so gebührt für den Ab-
findungsbetrag eine Zahlung in der Höhe von 24 Monatsbeträgen, wobei sich die Höhe des Mo-
natsbetrages aus dem Abfindungsbetrag unter sinngemäßer Anwendung der Berechnungsvor-
schriften des § 7 Abs. 3 Z 4 BPG ergibt; dasselbe gilt, wenn in einem Insolvenzverfahren der An-
spruch auf Abfindung wegen eines Betriebsüberganges entsteht. 

(6) Besteht am Stichtag (Abs. 5) Anspruch auf Zahlung einer Pension aus einer Leistungszusage, die 
nicht dem Betriebspensionsgesetz unterliegt, gebührt als Insolvenz-Ausfallgeld für nach dem Stichtag 
gebührende Leistungen ausschließlich eine einmalige Zahlung von zwölf Monatsbeträgen.“ 

2. Dem § 7 Abs. 7 wird ein Abs. 8 angefügt: 
„(8) Insolvenz-Ausfallgeld für Pensionskassenbeiträge, die den Arbeitnehmern als Teil des laufen-

den Entgelts bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder im Rahmen der Kündigungsentschädi-
gung, Urlaubsentschädigung oder -abfindung oder der Sonderzahlungen gebühren, ist in die Pensionskas-
se einzuzahlen.“ 

3. § 12 Abs. 1 lautet: 
„(1) Der Leistungsaufwand nach diesem Bundesgesetz und der Verwaltungsaufwand des Insolvenz-

Ausfallgeld-Fonds (§ 13) werden bestritten aus: 
 1. Mitteln, die dem Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds auf Grund übergegangener Ansprüche (§ 11) zu-

fließen, 
 2. Eingängen der gemäß § 16 Abs. 1 verhängten Geldstrafen, 
 3. Zinsen aus dem Geldverkehr und 
 4. einem nach Maßgabe der gemäß Z 1 bis 3 zufließenden Mittel für die ausgeglichene Gebarung 

des Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds im Sinne der Abs. 2 und 3 erforderlichen, mit Verordnung des 
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Bundesministers für Arbeit und Soziales jährlich festzusetzenden Zuschlag zu dem vom Arbeit-
geber zu leistenden Anteil des Arbeitslosenversicherungsbeitrages nach § 2 des Arbeitsmarktpoli-
tik-Finanzierungsgesetzes (AMPFG), BGBl. Nr. 315/1994, in der jeweils geltenden Fassung. 
Dieser Zuschlag ist vom Arbeitgeber zu tragen. Die Arbeitgeber von Personen im Sinne des § 1 
Abs. 6 haben für diese Personen keinen Zuschlag zum Arbeitgeberanteil zur Arbeitslosenversi-
cherung zu entrichten.“ 

4. In den §§ 12 Abs. 2 und 4, 13 Abs. 8 Z 1 und 17 Abs. 5 tritt jeweils an die Stelle des Ausdruckes 
„Z 5“ der Ausdruck „Z 4“. 

5. Im § 12 Abs. 5 tritt an die Stelle des Ausdruckes „Z 1 bis 5“ der Ausdruck „Z 1 bis 4“. 

6. § 13 Abs. 5 letzter Satz entfällt. 

7. Nach § 13a wird folgender § 13b samt Überschrift eingefügt: 

„Ersatz von Abfertigungszahlungen an die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse 

§ 13b. Der Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds hat der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse jene 
Abfertigungszahlungen zu ersetzen, die diese gemäß der Abschnitte I und III des Bauarbeiter-Urlaubs- 
und Abfertigungsgesetzes, BGBl. Nr. 414/1972, in jeweils geltender Fassung, an einen Arbeitnehmer zur 
Auszahlung gebracht hat, wenn dieser zuletzt bei einem Arbeitgeber beschäftigt war, der im Sinne des § 1 
Abs. 1 insolvent ist. Hat die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse die Arbeitnehmer eines solchen 
Arbeitgebers zur Gänze abgerechnet, so hat sie diese ausbezahlten Beträge unter Anfügung der entspre-
chenden Nachweise kalendervierteljährlich beim Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds geltend zu machen.“ 

8. Im § 14 Abs. 4 tritt an die Stelle des Ausdruckes „§ 31 Abs. 3 Z 15 ASVG“ der Ausdruck „§ 31 
Abs. 4 Z 3 ASVG“. 

9. Dem § 17a Abs. 6 werden folgende Abs. 7 bis 9 angefügt: 

„(7) § 3 Abs. 5 und 6 und § 7 Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tre-
ten mit 1. Jänner 1997 in Kraft. Sie sind auf Beschlüsse über die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
nach § 1 Abs. 1 oder über einen anderen Insolvenztatbestand nach § 1 Abs. 1 Z 3 bis 7 nicht anzuwenden, 
die vor dem 1. Jänner 1997 gefaßt wurden. 

(8) § 12 Abs. 1, § 12 Abs. 2, § 12 Abs. 4, § 12 Abs. 5, § 13 Abs. 5, § 13 Abs. 8 Z 1, § 13b und § 14 
Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten mit Beginn der Beitragsperiode 
1997 in Kraft. Gewährte Darlehen nach § 12 Abs. 1 Z 4 in Verbindung mit § 13 Abs. 5 in der Fassung 
vor dem Bundesgesetz BGBl. Nr. XXX/1996 sind nach den bisherigen Bestimmungen abzuwickeln. 

(9) Der vom Arbeitgeber zu tragende Zuschlag gemäß § 12 Abs. 1 Z 4 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. XXX/1996 wird für das Beitragsjahr 1997 mit 0,7 vH festgesetzt.“ 

Artikel 4 

Änderung des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes 

Das Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz, BGBl. Nr. 414/1972, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 417/1996, wird wie folgt geändert: 

1. In § 13g wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt: 

„Der Abfertigungsanspruch nach § 13a Abs. 1 Z 5a verfällt innerhalb von sechs Monaten nach der Auf-
forderung gemäß § 13f Abs. 2.“ 

2. § 13i Abs. 2 letzter Satz lautet: 

„Als Winterfeiertage gelten nur jene Feiertage und arbeitsfreien Tage im Sinne des Abs. 1, die auf einen 
Tag von Montag bis Freitag fallen.“ 

3. § 13j Abs. 1 Z 4 erster Satz lautet: 

  „Hat der Arbeitnehmer in dem den Winterfeiertagen vorangehenden Kalenderjahr weniger als 
26 Anwartschaftswochen, mindestens aber 14 Anwartschaftswochen erworben, so hat er An-
spruch auf aliquote Abgeltung der Winterfeiertage.“ 
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4. § 25a Abs. 7 wird folgender Satz angefügt: 
„§ 25 Abs. 3 bis 8 gilt sinngemäß.“ 

5. Nach § 40 Abs. 1c wird folgender Abs. 1d eingefügt: 
„(1d) § 13g zweiter Satz, § 13i Abs. 2 letzter Satz, § 13j Abs. 1 Z 4 erster Satz und § 25a Abs. 7 

letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 treten mit 1. Jänner 1997 in Kraft.“ 

Artikel 5 
Änderung des Arbeitsverfassungsgesetzes 

Das Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1974, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 601/1996, wird geändert wie folgt: 

1. § 89 Z 3 erster Satz lautet: 
„der Betriebsrat hat die Durchführung und Einhaltung der Vorschriften über den Arbeitnehmerschutz, 
über die Sozialversicherung, über eine allfällige betriebliche Altersversorgung einschließlich der Wertpa-
pierdeckung für Pensionszusagen (§ 11 Betriebspensionsgesetz, BGBl. Nr. 282/1990, in der jeweils gel-
tenden Fassung) sowie über die Berufsausbildung zu überwachen.“ 

2. Nach § 208 Abs. 7 wird folgender Abs. 8 eingefügt: 
„(8) § 89 Z 3 erster Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt mit 1. Jänner 

1997 in Kraft.“ 

Artikel 6 
Änderung des Artikels V des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 282/1990 

Artikel V Abs. 5 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 282/1990 wird geändert wie folgt: 
1. Artikel V Abs. 5 lautet: 
„(5) Der Unverfallbarkeitsbetrag im Sinne des Artikels I § 7 ist bei direkten Leistungszusagen, die 

vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 282/1990 (1. Juli 1990) erteilt wurden, nach den Vor-
schriften des § 7 Abs. 2a und 2b Betriebspensionsgesetz, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. XXX/1996, für den Zeitraum ab 1. Juli 1990 bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu berech-
nen.“ 

2. Nach Artikel V Abs. 8 wird folgender Abs. 8 angefügt: 
„(9) Artikel V Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1996 tritt mit 1. Jänner 

1997 in Kraft.“ 
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